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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsar-

beit der Thüringer Landesregierung herausgegeben. Sie

darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahl-

helfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahl-

werbung verwendet werden. Dies gilt für Bundestags-, Land-

tags- und Kommunalwahlen. Missbräuchlich ist besonders

die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informations-

ständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken oder

Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbe-

mittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte

zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Be-

zug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift

nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinah-

me der Landesregierung zu Gunsten einzelner Gruppen

verstanden werden könnte. Die genannten Beschränkun-

gen gelten unabhängig davon, wann, auf welchem Wege

und in welcher Anzahl diese Druckschrift dem Empfänger

zugegangen ist. Den Parteien ist es jedoch gestattet, die

Druckschrift zur Unterrichtung ihrer einzelnen Mitglieder

zu verwenden.
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Liebe Eltern,

das Thüringer Schulsystem bietet mit seiner Vielfalt für jeden Schüler die
richtige Schule. Das gegliederte Schulsystem hat sich seit seinem Bestehen
bewährt. Für alle Schülerinnen und Schüler ist die vierjährige Grundschule
Basis der Allgemeinbildung. Mit der Regelschule, dem Kernstück des Thürin-
ger Schulsystems, dem achtjährigen Gymnasium, der am speziellen Bedarf
orientierten Förderschule und einer differenzierten Berufsbildung in den
berufsbildenden Schulen wurde eine weiterführende, zukunftsfähige Schul-
struktur geschaffen, die in Thüringen große Akzeptanz und viel Anerken-
nung gefunden hat.

Nun steht die Entscheidung über die weitere Schullaufbahn Ihres 
Kindes nach der Grundschule an. Sie sollten sich hierbei stets an den Bega-
bungen, Fähigkeiten und Neigungen Ihres Kindes orientieren. Im Regelfall ist
die Regelschule die richtige weiterführende Schulart. Sie bietet neben einer fun-
dierten Allgemeinbildung insbesondere viel praktische Lebens- und Berufso-
rientierung. Im Anschluss an die Regelschule stehen alle weiteren Bildungs-
wege – vom Einstieg in eine Berufsausbildung bis zur Vorbereitung auf ein
Hochschulstudium – offen. Das Gymnasium führt ab Klassenstufe 5 mit
einem erhöhten theoretischen Anspruch in acht Jahren zum Abitur, also zur
allgemeinen Hochschulreife. Förderschulen geben die notwendige Unter-
stützung, wenn ein Kind einer sonderpädagogischen Förderung bedarf, die
an einer Regelschule oder an einem Gymnasium nicht geboten werden kann.
Schließlich gibt es zwischen den verschiedenen Schullaufbahnen Über-
gangsmöglichkeiten, so dass in Thüringen keine Laufbahnentscheidung end-
gültig sein muss.

Nutzen Sie bitte auch alle anderen Informationsmöglichkeiten, beispiels-
weise das Internet unter www.thueringer-kultusministerium.de und vor allem
das persönliche Gespräch mit der Schulleitung sowie den Klassen-, Bera-
tungs- und Vertrauenslehrern Ihres Kindes. Für dessen Zukunft tragen wir
alle gemeinsam Verantwortung.
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Die Regelschule wird nach der Grundschule von
der Mehrheit der Thüringer Schülerinnen und
Schüler besucht, sie ist das Kernstück des
Thüringer Schulwesens. Für den Übergang an
die Regelschule ist ein spezieller Antrag der
Eltern nicht notwendig. In den Klassenstufen 5
und 6 werden alle Schüler gemeinsam unter-
richtet. Bei entsprechenden Leistungen ist auf
Antrag der Eltern jeweils am Ende dieser beiden
Klassenstufen der Übertritt an ein Gymnasium
möglich. Ab Klassenstufe 7 bestimmt die Schul-
konferenz (Vertreter der Eltern, Schüler und Leh-
rer), wie der Unterricht organisiert wird. So ist
einerseits weiteres gemeinsames Lernen mög-
lich, das zeitweise zur besonderen Förderung
durch getrennte Kurse ergänzt wird (integrative
Organisationsform). Diese Organisationsform
soll weiterentwickelt und gestärkt werden. Ande-
rerseits können die Regelschüler auch in Klas-
sen unterrichtet werden, die jeweils auf den
Erwerb des Haupt- bzw. des Realschulab-
schlusses ausgerichtet sind (additive Organisa-
tionsform).

Regelschüler erwerben mit dem Erfüllen der
Versetzungsbestimmungen am Ende der Klas-
senstufe 9 den Hauptschulabschluss. Er kann
wahlweise auch mit einer zentralen Prüfung ver-
bunden werden und heißt dann Qualifizierender
Hauptschulabschluss. Der Realschulabschluss
am Ende der Klassenstufe 10 ist immer mit einer
zentralen Abschlussprüfung verbunden.

Neben einer soliden Allgemeinbildung 

in den Pflichtfächern erhalten Regelschüler 
in Wahlpflichtfächern ab Klassenstufe 7 eine 
praxisnahe und ihre Neigungen berücksichti-
gende Orientierung für Leben und Beruf. Dabei
arbeiten die Schulen mit der regionalen Wirt-
schaft zusammen, was von vielfältigen Projekt-
arbeiten bis zu interessanten Betriebspraktika
reicht.

Die meisten Regelschüler treten nach
Haupt- oder Realschulabschluss in die Berufs-
ausbildung ein und besuchen dabei eine berufs-
bildende Schule. Näheres zu dieser Schulart auf
S. 7.

Entsprechend geeignete Regelschüler kön-
nen nach Übertritt in ein Gymnasium nach wei-
teren drei Schuljahren das Abitur erwerben. Vor-
aussetzungen für den Übertritt nach Klasse 10 an
ein Gymnasium sind ein erfolgreicher Real-
schulabschluss mit guten Noten oder eine Emp-
fehlung für den Bildungsweg des Gymnasiums
oder eine Aufnahmeprüfung. Sie haben dabei
die Wahl zwischen einem allgemeinen und
einem beruflichen Gymnasium. Letzteres bietet
als eine spezielle Form der berufsbildenden
Schule neben der allgemeinen gymnasialen eine
spezielle berufliche Bildung, die für einschlägi-
ge Studienrichtungen sehr nützlich sein kann.

steht für alle Thüringer Schulkinder bzw. deren
Eltern die Frage nach der richtigen Entscheidung
über die weitere Schullaufbahn.

Die Eltern werden rechtzeitig in Elternver-
sammlungen umfassend über die möglichen
weiterführenden Schullaufbahnen informiert und

von den Grundschulpädagogen in individuellen
Gesprächen beraten. Dieser Beratung werden
insbesondere die erzielten Fachnoten und die
Einschätzung der Kompetenzentwicklung des
Schulkindes zu Grunde gelegt.

Gegen Ende des erfolgreichen Besuchs der Klassenstufe 4 der 

Grundschule

In den meisten Fällen lautet die Empfehlung

Regelschule
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Das Thüringer Schulsystem

Klassenstufen 
1–4 

Übertritt 
zur Regelschule 

oder 
zum Gymnasium 

nach Klasse 4

Klassenstufen 
5–10 

Realschulabschluss 
nach Klasse 10 

Übergang zur 
berufsbildenden 

Schule 
oder zur Oberstufe 
des Gymnasiums 

(Quali.) 
Hauptschulabschluss 

nach Klasse 9

Übergang zur 
berufsbildenden 

Schule

Grundschule Regelschule 

Klassenstufen 
5–12 

Abitur 
(allgemeine 

Hochschulreife) 
nach Klasse 12

mit Versetzung 
in Klasse 11 

mittlerer Schul-
abschluss 

mit Versetzung 
in Klasse 10

Hauptschulabschluss

Gymnasium 
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Klassenstufen 
5–10/13

(Quali.)
Hauptschulabschluss

nach Klasse 9

Realschulabschluss 
nach Klasse 10

Abitur 
(allgemeine 

Hochschulreife) 
nach gymnasialer 

Oberstufe 

Klassenstufen 
förderspezifisch

Abschlusszeugnis 
Förderschule

(Quali.) 
Hauptschulabschluss 

Realschulabschluss

Gesamtschule Förderschule 

Klassenstufen 
bis 14 

Berufsschulabschluss

Hauptschulabschluss

Realschulabschluss 

Fachschulabschluss 

Fachhochschulreife 

Abitur 
(allg. Hochschulreife)

nach gymnasialer 
Oberstufe

Berufs-
bildende

Schule
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Ein Kind kann das Gymnasium besuchen, wenn
es zum Schulhalbjahr der Klassenstufe 4 in den
Fächern Deutsch, Mathematik sowie Heimat-
und Sachkunde jeweils mindestens mit der Note
„gut“ bewertet wurde. Reichen die Noten nicht
aus, kann das Kind auf Antrag der Eltern eine
Empfehlung für den Besuch des Gymnasiums
von der Grundschule erhalten. Wird die Emp-
fehlung nicht gegeben, kann durch das Beste-
hen einer Aufnahmeprüfung der Zugang zum
Gymnasium ermöglicht werden. Für Kinder der
Regelschule ist ein Wechsel zum Gymnasium
nach den Klassenstufen 5, 6 und 10 möglich,
wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte

allgemeine Bildung, wie sie für ein Hochschul-
studium vorausgesetzt wird. Die Lehrpläne der
Klassenstufen 5 und 6 stimmen im Wesentlichen
mit denen der Regelschule überein. Mit Klas-
senstufe 7 weichen die Lehrpläne deutlich von
denen der Regelschule ab. Mit Versetzung in die
Klassenstufe 10 wird ein dem Hauptschulab-
schluss gleichwertiger Bildungsstand bestätigt.
Am Ende von Klassenstufe 10 müssen sich alle
Gymnasiasten einem zentralen Leistungsnach-
weis (besondere Leistungsfeststellung) unter-
ziehen, der die Versetzung in die Qualifikati-
onsphase der gymnasialen Oberstufe wesent-
lich mitbestimmt. Mit Versetzung in Klassenstufe
11 wird eine dem Realschulabschluss gleich-
wertige Schulbildung bescheinigt. Die dreijähri-
ge Thüringer Oberstufe beginnt mit der Ein-
führungsphase in der Klassenstufe 10 am Gym-
nasium und in der Klassenstufe 11 am beruf-
lichen Gymnasium und an der Gesamtschule.
Hier sind die Schülerinnen und Schüler noch im
Klassenverband zusammen.

Die Einführungsphase dient der Vorberei-
tung der Qualifikationsphase in den Klassen-
stufen 11 und 12 am Gymnasium bzw. 12 und 13
am beruflichen Gymnasium sowie an der
Gesamtschule. In der Qualifikationsphase wer-
den die Gymnasiasten nicht mehr ausschließ-
lich im Klassenverband unterrichtet. Dabei legen
die Gymnasiasten in einem festgelegten Wahl-
verfahren ihre Fächer für die Qualifikationspha-
se fest. Die Halbjahresergebnisse werden zum
größten Teil in das Abiturzeugnis eingebracht.
Dabei wird ein hohes Maß an Selbstständigkeit
erwartet, das auch bei anschließender Aufnahme
eines Studiums unerlässlich ist.

Bei besonderen Begabungen:
Im Freistaat Thüringen gibt es auch Spezial-
gymnasien und Spezialklassen mit vertiefter
mathematisch-naturwissenschaftlicher (Erfurt,
Jena, Ilmenau), musikalischer (Weimar, Gera),
sportlicher (Erfurt, Jena, Oberhof) und sprachli-
cher (Schnepfenthal bei Gotha) Ausrichtung. Für

Erwägen die Eltern nach der Grundschule für ihr Kind eine gymnasiale 
Schullaufbahn, so sind die Bedingungen zum Übertritt ans

Gymnasium 
zu beachten:

!
Möchte ein Kind zum Schuljahr 2010/
2011 an das Gymnasium übertreten, sind
folgende Termine zu beachten:

· Informationen der Eltern und Schüler 
zum Übertrittsverfahren an das Gymna-
sium bis 15. Januar 2010

· Zeugnistermin für das 1. Halbjahr: 
29. Januar 2010

· Abgabe des Antrages auf eine Empfeh-
lung zum Übertritt an das Gymnasium 
bis zum 8. Februar 2010

· Beratung in den Klassenkonferenzen 
und Übermittlung der Empfehlung an 
die Eltern bis 16. Februar 2010

· Anmeldung durch die Eltern für 
allgemein bildende Gymnasien, beruf-
liche Gymnasien und Gesamtschulen 
vom 22. Februar bis 27. Februar 2010

· Aufnahmeprüfungen an den Staatlichen
Gymnasien 8. März bis 19. März 2010

· Mitteilung der Ergebnisse der Aufnahme-
prüfung an die Eltern bis 26. März 2010
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diese Gymnasien stehen vor Ort Internate zur
Verfügung. Für Kinder mit entsprechenden Bega-
bungen vermitteln die Schulleiter der Grund-
schulen auf Wunsch der Eltern Ansprechpartner.

Gesamtschule statt Regelschule oder Gym-
nasium?
In Erfurt, Gera, Jena und Gotha gibt es neben
dem Angebot an Regelschulen und Gymnasien
auch die Möglichkeit, eine Gesamtschule zu

besuchen. Der Übertritt in eine Integrierte
Gesamtschule sowie in den Regelschulteil einer
Kooperativen Gesamtschule ist – wie bei der
Regelschule – nicht von bestimmten Leistungs-
voraussetzungen abhängig. Nur für den Über-
tritt in den Gymnasialteil einer Kooperativen
Gesamtschule gelten die gleichen Bedingungen
wie für den Übertritt in das Gymnasium. Nähe-
re Informationen über die Gesamtschulen sind
an den Grundschulen oder an den Gesamt-
schulen selbst zu erhalten.

Schullaufbahnen mit entsprechender sonder-
pädagogischer Förderung. Neben den Bil-
dungsgängen der Regelschule bietet sie den
neunjährigen Bildungsgang zur Lernförderung
an. Dessen Abschluss berechtigt zum Besuch
der 10. Klassenstufe des Bildungsgangs zur Lern-
förderung, des Berufsvorbereitungsjahres (BVJ)
oder – wenn ein Berufsausbildungsverhältnis
aufgenommen wurde – der Berufsschule bzw.
Förderberufsschule. Bei einem erfolgreichen
Besuch dieser Bildungsgänge wird ein dem

Hauptschulabschluss gleichwertiger Abschluss
erworben.

Schüler und Schülerinnen einer Förderschule
mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
(Förderschule mit dem Bildungsgang zur indivi-
duellen Lebensbewältigung) beenden ihre Schul-
pflicht einschließlich der Berufsschulpflicht nach
zwölf Schuljahren; ein freiwilliger weiterer Schul-
besuch von bis zu drei Jahren ist möglich. Danach
kann in der Regel eine Geschützte Werkstatt
besucht werden.

Bei Bedarf an sonderpädagogischer Förderung, die an den anderen allgemein 
bildenden oder berufsbildenden Schulen nicht geleistet werden kann, bietet die

Förderschule

Für die meisten Schüler bilden die 

berufsbildenden Schulen 
mit ihren verschiedenen Schulformen den Abschluss der Schullaufbahn.

Sie eröffnen jungen Menschen zahlreiche unter-
schiedliche Bildungs- und Qualifizierungsmög-
lichkeiten. Die am häufigsten besuchte Schul-
form der berufsbildenden Schulen ist die Berufs-
schule. Sie ist für den theoretischen Teil der
Berufsausbildung zuständig, während der Aus-
bildungsbetrieb für den praktischen Teil verant-
wortlich ist. Die Berufsausbildung dauert in der
Regel drei Jahre und endet mit dem Abschluss
in einem anerkannten Ausbildungsberuf.

Für besonders Begabte werden in verschie-
denen Ausbildungsberufen Zusatz- und Doppel-
qualifizierungen angeboten.

Mit dem Abschlusszeugnis der Berufsschule

erwerben Schüler ohne Hauptschulabschluss
einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen
Abschluss und Schüler ohne Realschulabschluss
unter bestimmten Voraussetzungen einen dem
Realschulabschluss gleichwertigen Abschluss.

Weitere Schulformen der berufsbildenden
Schulen sind die Berufsfachschule, die Höhere
Berufsfachschule, die Fachoberschule, die Fach-
schule und das berufliche Gymnasium sowie die
Förderberufsschule. Sie bieten vielfältige Mög-
lichkeiten, berufliche Qualifikationen oder Teil-
qualifikationen, die Fachhochschul- bzw. Hoch-
schulreife zu erwerben sowie Haupt- oder Real-
schulabschlüsse nachzuholen.


